
 

Hilfestellung für die Briefwahl zur Kommunal- und Europawahl am 9. 
Juni 2024 

 
Am 09.06.2024 finden die Kommunalwahlen (Kreistagswahl, Gemeinderatswahl, Ortschaftsratswahl) 
sowie die Europawahl statt. Anbei finden Sie eine Hilfestellung zum Ausfüllen und Abgeben Ihrer 
Briefwahlunterlagen. 
 
Europawahl 

Folgende Unterlagen erhalten Sie für die Europawahl: 

- Weißlicher Stimmzettel  
- Weißlicher Stimmzettelumschlag 
- Hellroter Wahlbriefumschlag 
- Merkblatt 
- Persönlicher Wahlschein (weiß) 

 

 

 

Ablauf der Europawahl: 

1. Sie dürfen 1 Stimme oder 1 Kreuz auf dem Stimmzettel 
abgeben. 
 

2. Legen Sie den Stimmzettel in den weißen 
Stimmzettelumschlag und verschließen diesen. 
 

3. Anschließend unterschreiben Sie den persönlichen 
Wahlschein. (Ohne Unterschrift kann Ihre Stimme nicht 
berücksichtigt werden.) 
 

4. Zuletzt legen Sie den Wahlschein zusammen mit weißem 
Stimmzettelumschlag in den hellroten Wahlbriefumschlag 
und verschließen diesen ebenso. 

 

Kommunalwahlen 

Sie erhalten jeweils einen Stimmzettelumschlag mit einem Stimmzettelbogen für jede Wahl, zu der Sie 
wahlberechtigt sind: 

- Grüne Unterlagen für die 
Kreistagswahl 

- Orangene Unterlagen für die 
Gemeinderatswahl 

- Blaue Unterlagen für die 
Ortschaftsratswahl 

- Gelber Wahlbriefumschlag 
- Persönlicher Wahlschein (gelb) 

Bitte beachten Sie, dass die Stimmzettel 
nach dem jeweiligen Merkblatt ab der 
zweiten Seite zu finden sind. 

  



 

Kreistagswahl 
- Sie haben insgesamt 6 Stimmen 
- Einer Bewerberin oder einem Bewerber können bis zu 3 Stimmen gegeben werden 

Gemeinderatswahl 
- Sie haben insgesamt 22 Stimmen 
- Einer Bewerberin oder einem Bewerber können bis zu 3 Stimmen gegeben werden 

Ortschaftsratswahl 
- Sie haben insgesamt so viele Stimmen, wie Ortschaftsräte zu wählen sind. Dies sind: 

o in Urloffen 12 Stimmen 
o in Nesselried 8 Stimmen 

- Einer Bewerberin oder einem Bewerber können bis zu 3 Stimmen gegeben werden 

Ablauf der Kommunalwahlen 

1. Nach der Stimmenabgabe auf den Stimmzettel werden 
alle Stimmzettel in die jeweiligen, zugehörigen 
gleichfarbigen Stimmzettelumschläge gelegt. Diese 
werden im Anschluss verschlossen. 
 

2. Dann unterschreiben Sie Ihren persönlichen Wahlschein. 
(Ohne Unterschrift kann Ihre Stimme nicht berücksichtigt 
werden.) 
 

3. Zuletzt legen Sie den unterschriebenen persönlichen 
Wahlschein sowie die Stimmzettelumschläge in den 
gelben Wahlbriefumschlag und verschließen diesen 
ebenso. 
 

 

Abgabe der Briefwahlunterlagen 

Der Wahlbrief muss bis Sonntag den 9. Juni 2024 beim Wahlamt eingegangen sein, um berücksichtigt zu 
werden. 

Der Wahlbrief kann wie folgt abgegeben werden: 

- Durch das Einwerfen in den Briefkasten des Rathauses Appenweier 
(Ortenauer Straße 13, 77767 Appenweier) 

- Durch den kostenlosen Versand über die Deutsche Post. Die Empfängeradresse auf den 
Wahlbriefumschlägen ist bereits vorgedruckt. 

Bitte denken Sie an einen frühzeitigen Versand, damit Ihr Brief rechtzeitig zum Wahlsonntag im Wahlamt 
eingeht und Ihre Stimmen für die Wahlen berücksichtigt werden können. 


